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1  Auch nach dem Ergebnis des »Bildungs-Del-
phi« des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung schätzt die Mehrheit eines reprä-
sentativen Querschnitts von Bildungsexperten
die Erwartungen auf mehr Pluralität hinsicht-
lich kultureller, lokaler und weltanschaulicher
Schulprofile generell skeptisch ein: Abschluß-
bericht der DELPHI-BEFRAGUNG 1996/1998
»Potentiale und Dimensionen der Wissensge-
sellschaft – Auswirkungen auf Bildungspro-
zesse und Bildungsstrukturen«, S. 91 des Ab-
schlußberichts zum Bildungs-Delphi (1999).

ZEICHEN DER ZEIT

Mit »Ein Land im Aufbruch« überschreibt
der Innovationsbeirat der Landesregierung
von Baden-Württemberg seinen »Leitbild-
entwurf für Staat und Gesellschaft, Wirt-
schaft und Beschäftigung, Bildung und
Wissenschaft, Forschung und Technologie«.
Darin kommen führende Persönlichkeiten
aus Wirtschaft und Wissenschaft zu spekta-
kulären bildungspolitischen Forderungen,
die der baden-württembergischen Landesre-
gierung zu denken geben müssen.
In Anlehnung an die »Ruck«-Rede von
Bundespräsident Roman Herzog fordert der
Innovationsbeirat grundlegende Änderun-
gen und Innovationen im deutschen Schul-
wesen. Eine breite Diskussion der Thesen
des Leitbildentwurfs wird ausdrücklich ge-
wünscht. Der Bund der Freien Waldorf-
schulen und die Landesarbeitsgemeinschaft
Baden-Württemberg haben dazu eine ge-
meinsame Stellungnahme abgegeben, die
nachfolgend abgedruckt ist. Darin wird der
Aufruf zum »Aufbrechen verkrusteter
Strukturen« begrüßt, aber die Nennung
konkreter Reformschritte gefordert, ohne die
die gewünschte Innovation im Bildungswe-
sen nicht in Gang kommen könne.

Der Bund der Freien Waldorfschulen und
die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien
Waldorfschulen Baden-Württemberg be-
grüßen den Entwurf eines Leitbildes des In-
novationsbeirates der Landesregierung
zum Bereich Bildung und Wissenschaft. Ins-
besondere verdient die Feststellung des Be-
richtes hervorgehoben zu werden, nach der
»die verstärkte Schaffung von privaten
Schulen eine Chance böte, verkrustete
Strukturen aufzubrechen«, sowie die Forde-

Ein Land im Aufbruch?
Stellungnahme zu einem bildungspolitischen Leitbild

rung, es müsse »mehr Offenheit für das Ex-
periment und Mut zum Wettbewerb zwi-
schen privaten und staatlichen Einrichtun-
gen bestehen«. Derartige Forderungen sind
schon wiederholt geltend gemacht worden,
etwa von Alt-Bundespräsident Richard von
Weizsäcker und zuletzt von Bundespräsi-
dent Roman Herzog in seiner richtungswei-
senden »Ruck-Rede« vom 5.11.1997, in der
er ausdrücklich dazu aufforderte, private
Initiativen zu ermutigen und keine »Angst
vor Freiheit« im Bildungswesen zu haben.
Solche Aufrufe blieben – soweit es die Schu-
len in freier Trägerschaft betrifft – in Baden-
Württemberg bisher ohne bemerkbare Wir-
kung. Das »Aufbrechen verkrusteter Struk-
turen« wird ohne eine grundlegende Ab-
kehr von der traditionellen Haltung Baden-
Württembergs, die sich vor allem im Selbst-
verständnis und der Wirkung der staatli-
chen Schulaufsicht manifestiert, kaum mög-
lich sein.1 Deshalb erscheint eine genaue Be-
schreibung von Maßnahmen zur Umset-
zung derartiger Ziele unerläßlich.
Der angemahnte Wettbewerb zwischen pri-
vaten und staatlichen Einrichtungen ist von
vornherein dadurch maßgeblich behindert,
daß der Staat als Betreiber des staatlichen
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Schulwesens den Aktionsradius der priva-
ten Schulen (richtig: Schulen in freier Trä-
gerschaft) über die Schulaufsicht weitge-
hend bestimmen kann. Im Grundschulur-
teil2 stellt das Bundesverfassungsgericht da-
her fest, daß der Staat als Betreiber des
staatlichen Schulwesens gegenüber freien
Schulen »insofern keine neutrale Stellung
einnimmt, als er zugleich die Interessen der
öffentlichen Schulen wahrnimmt, zu denen
die privaten Ersatzschulen in Konkurrenz
treten.« Auf die Verhältnisse der Wirtschaft
übertragen, wäre sofort einsichtig, daß
Wettbewerb nicht funktionieren kann,
wenn etwa das größte Unternehmen einer
Branche die Gewerbeaufsicht über die Mit-
bewerber am Markt übernehmen würde. Es
bedarf daher  verfahrenssichernder Rege-
lungen, um die Nicht-Neutralität der staat-
lichen Schulverwaltung zu kompensieren.

Das »Wettbewerbsklima« des Schulwe-
sens in Baden-Württemberg hat dement-
sprechend gelitten: Baden-Württemberg
hat wie kaum ein anderes Land seit 1980
einen dramatischen Verfall der finanziellen
Unterstützung von Schulen in freier Trä-
gerschaft erlebt. Stand es 1980 noch an der
Spitze der Flächenstaaten, kann es sich heu-
te mit Niedersachsen um den letzten Platz
im Ländervergleich (der alten Bundeslän-
der) streiten. Das ist insofern besonders be-
merkenswert, als Baden-Württemberg sich
in früheren Jahren stets seiner besonderen
»Privatschulfreundlichkeit« gerühmt hat,
andererseits aber die bekannte, jedoch un-
zutreffende Metapher von den Privatschu-
len, die wie »Pilze aus dem Boden schie-
ßen«, geprägt und  durch Einführung finan-
zieller Durststrecken ohne staatliche Unter-
stützung »erfolgreich« Schulneugründun-
gen erschwert oder verhindert hat. Der zah-
lenmäßige Anteil freier Schulen ist in Ba-
den-Württemberg im Ländervergleich
kaum durchschnittlich, im europäischen
Vergleich sogar weit unterdurchschnittlich.

Vom staatlichen »Vorbild« abweichende
pädagogische Formen wie die der Waldorf-

schulen und anderer alternativer Modelle
hatten und haben in Baden-Württemberg
stets um die  Anerkennung ihres Profils zu
kämpfen. Erst durch einen Spruch des Bun-
desverfassungsgerichtes aus dem Jahre
1994 wurde beispielsweise klargestellt, daß
Waldorfschulen auch in Baden-Württem-
berg (wie in der BRD überall sonst) über-
haupt »Ersatzschulen« im Sinne des Art. 7
Abs. IV Grundgesetz – und dies seit 1949 –
sind und damit entsprechenden staatlichen
Schulen, wenn auch nicht finanziell, so
doch formal gleichgestellt werden müssen.
Dies geschieht immer noch lediglich über
eine Ausnahmebestimmung (§ 3 des Geset-
zes über Schulen in Freier Trägerschaft), so
daß nach wie vor andere pädagogische Mo-
delle kaum zum Zuge kommen können –
ein Beispiel für das fehlende Grundver-
ständnis unternehmerischer Initiative.

Für die Entfaltung und Wirksamkeit frei-
er Bildungsinitiative von noch wesentliche-
rer Bedeutung ist aber die freiheitliche Ge-
staltung des Abschluß- und Prüfungswe-
sens. Die auf Vereinheitlichung angelegte
Struktur des Prüfungswesens verhindert
weitgehend die Berücksichtigung andersar-
tiger, aber gleichwertiger Inhalte und Me-
thoden. Es bedarf hier der Verankerung des
für staatliche Schulen selbstverständlichen
Grundsatzes: »Geprüft wird, was gelehrt
wird«, auch für (genehmigte) Ersatzschu-
len, und der Einräumung der Möglichkeit,
eigenständige Abschlußverfahren einzu-
richten. Darüber  hinaus ist die bürokrati-
sche Vorgabe möglichst einheitlicher Bil-
dungsinhalte für alle Schulen ohnehin eine
Fehlentwicklung, die auch von Bundesprä-
sident Herzog in der o. a. Rede als falsch
gekennzeichnet wurde.3

Es ist daher festzuhalten: Die vom Leit-

2   vom 16.12.92 BVerfGE 88, 40 ff.
3   So auch der »Integrierte Abschlußbericht« der

Delphi-Befragung (s. Anm. 1), S. 110: »Je hete-
rogener sich der Qualifikationsbedarf entwik-
kelt, um so unterschiedlicher werden letztlich
die individuellen Bildungswege verlaufen.«
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bildentwurf angemahnte Vielfalt und der
Wettbewerb im Bildungswesen sind nur
herzustellen, wenn die rechtlichen Bedin-
gungen und die Verwaltungspraxis so ge-
staltet werden, daß der Staat sich darauf be-
schränkt, solche Rahmenbedingungen zu
setzen, unter denen Vielfalt tatsächlich ent-
stehen und vor allem sich fruchtbar entwik-
keln kann. Das würde bedeuten, daß der
Staat sich ernsthaft von seiner bisher in An-
spruch genommenen »Leitbild«-Hoheit für
private Initiativen verabschiedet. Dies for-
dert auch der vom ehemaligen EU-Kom-
missionspräsidenten Jacques Delors verant-
wortete, in Deutschland viel zu wenig be-
achtete UNESCO-Bericht zur Bildung für
das 21. Jahrhundert, wo es zur Rolle des
Staates u. a. heißt: »Seine Aufgabe besteht
eher darin, Energien zu steuern, Initiativen
zu fördern und Bedingungen zu schaffen,
unter denen neue Synergien entstehen kön-
nen. Ebenso müssen Chancengleichheit
und Bildungsqualität gesichert werden.«4

In diese Richtung weist nun auch der Vor-
schlag des Leitbildentwurfs, nach dem Uni-
versitäten und Gymnasien eigenverant-
wortlich über Organisation, Personal und
Finanzen entscheiden sollen. Das allein
wird aber die innovative Wirkung für das
Bildungswesen nicht in gewünschtem
Maße haben.5 Denn ein effizientes Bil-
dungssystem braucht nicht nur organisato-
rische Freiheiten, sondern vor allem Freiheit
und Vielfalt in den Methoden, Inhalten und
Zielen mit den entsprechenden verfahrens-
rechtlichen Absicherungen (s. oben). Man-
gelnde Vielfalt in der Unterrichtsmethodik
ist beispielsweise eine wesentliche Ursache
der unbefriedigenden Ergebnisse der viel-
diskutierten internationalen Vergleichsstu-
die TIMMS6. Schulerfolg und Schulqualität
hängen – so die Bildungsforschung – we-
sentlich von einer Profilbildung der einzel-
nen Schule ab, die von einer selbstbestimm-
ten und kommunikativen Ethik getragen
wird.7

Der Leitbildentwurf beschränkt sich hier

im wesentlichen auf Bemerkungen zum
notwendigen Wissen und zur Organisie-
rung von Lernen. Unerwähnt bleibt dabei,
was auch nach Auffassung des UNESCO-
Berichtes das Entscheidende für die Zu-
kunft ist: Kreativität, Sozial- und Hand-
lungskompetenz der Jugendlichen zu ent-
wickeln. Nicht die »Abbildung der heutigen
Wirklichkeit« ist die »optimale Vorberei-
tung der Schüler auf das Leben« (so der Ent-
wurf S. 32), nicht der Erwerb heutigen Wis-
sens – so wichtig dies in der unmittelbaren
Berufsausbildung ist –, sondern die Schaf-
fung von Voraussetzungen zur Bewälti-
gung heute noch unbekannter Anforderun-
gen und die Entwicklung von Fähigkeiten
in diesem Sinne macht erst Zukunftsfähig-
keit aus. Erst auf der Grundlage solcher
Kompetenzen wird die »Wissensgesell-
schaft« Bestand und Perspektive haben.

In den Worten des UNESCO-Berichtes:
»Während die formalen Bildungssysteme
dem Wissenserwerb als solchem Vorrang
einräumen und andere Arten des Lernens
eher vernachlässigen, ist es heute außeror-
dentlich wichtig, Erziehung in ihrer Ge-
samtheit zu begreifen. Bildungsreformen
und Bildungspolitik sollten sich deshalb in
Zukunft sowohl bei den Inhalten als auch
bei den Methoden an dieser Vision orientie-
ren« (S. 83).     Hans-Jürgen Bader

4   S. 141 der bei Luchterhand 1997 erschienenen
Übersetzung »Lernfähigkeit: Unser verborge-
ner Reichtum«.

5   Nach dem Ergebnis des »Bildungs-Delphi« be-
steht ohnehin eine »eher resignative Grundhal-
tung« der mit dem Bildungswesen befaßten
Experten im Hinblick auf Veränderungen im
Bildungswesen, vgl. Abschlußbericht zum Bil-
dungs-Delphi, S. 105, s.o. Fußnote 1.

6  Vgl. Prof. Weinert, MPI München, in: »Eine Un-
terrichtsmethodik allein wird nicht genügen«,
FAZ v. 23.11.98, der die Unterrichtsmethodik
als zu wissensbezogen und zu wenig verständ-
nis- und lernorientiert charakterisiert.

7  So Frank-Rüdiger Jach, Schulverfassung und
Bürgergesellschaft in Europa, Duncker &
Humblot, 1999, S. 63, dort auch zum Stand der
Forschung.
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